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Anzug Sibylle Benz Hübner und Konsorten betreffend ein lang-
fristiges Konzept für die St. Jakobshalle 
 
Am 16. April 2008 hat der Grosse Rat den Anzug Sibylle Benz Hübner und Konsorten betref-
fend ein langfristiges Konzept für die St. Jakobshalle (inskünftig Anzug) dem Regierungsrat 
zur Stellungnahme überwiesen. 

Der Regierungsrat hat seinen Bericht dem Grossen Rat am 21. Dezember 2012 vorgelegt. 
Entgegen dessen Antrag auf Abschreibung hat der Grosse Rat mit Beschluss vom 3. März 
2011 den Anzug seiner Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission (JSSK) überwiesen. 

Der Anzug hat folgenden Wortlaut: 
Die St. Jakobshalle ist von ihrer Grösse und ihren Nutzungsmöglichkeiten her gerade-
zu ein "Flaggschiff" für Sport- und andere Grossanlässe in der Region Basel. Sie steht 
in Konkurrenz mit Hallen von ähnlicher Kapazität in andern Schweizer Städten wie 
Bern oder Zürich. Einst unter dem Dach des Ressorts Sport, ist die Akquisition und 
Vermittlung von kommerziellen Veranstaltungen und Werbepartnern für die Sportanla-
gen des Kantons Basel-Stadt und insbesondere für die St. Jakobshalle durch einen 
Vertrag mit der Levent Aktiengesellschaft aus der Dienststelle „Ressort Sport" ausge-
lagert worden. Dabei stand ein klares Ziel im Vordergrund: in der St. Jakobshalle und 
auf den andern Sportanlagen sollten mehr Veranstaltungen durchgeführt werden und 
entsprechend mehr Einnahmen für den Kanton generiert werden, der die kostspieligen 
Anlagen unterhält. Es besteht das Bemühen, am Standort Basel eine möglichst reprä-
sentative Halle anbieten zu können, die dem Standort auch wirtschaftlich nützt. In 
jüngster Zeit wurden und werden beträchtliche Summen für die Instandstellung und 
den Ausbau der Halle getätigt. Das Investitionsbudget 2008 weist neben einer Tranche 
von CHF 100'000 im Rahmen eines Erweiterungsbautenkredits, der sich im Gesamten 
auf CHF 10'000'000 beläuft und nun mit CHF 9'900'000 beinahe ganz investiert ist, ei-
nen Investitionskredit von CHF 1'100'000 im Rahmen des 4-Millionenkredits für „All-
gemeine Sanierungen II" aus, welcher mit CHF 3'999'000 ausgeschöpft ist. Im Jahr 
2007 wurde auch ein Kredit über CHF 1'800'000 für die Sanierung des „Dachbelags 
Foyer" ausgeschöpft. Für das Budget 2008 liegt ebenfalls ein neuer Kredit für eine 
„Erweiterung Innenraum" von CHF 700'000 vor (von welchen im Investitionsbudget 
2008 CHF 400'000 freigegeben sind). Nun wird im Zusammenhang mit den „Swiss 
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lndoors"-Spielen, die in die sogenannte 500er-Liga der „Association of Tennis Profes-
sionals" aufsteigt, auch bereits moniert, es sei noch mehr staatliche Unterstützung für 
die wachsenden Ansprüche an die Infrastruktur der Halle erforderlich. Die St. Jakobs-
halle hat in früheren Jahren einen Umsatz von CHF 2'000'000 bis 2'500'000 generiert. 
So sinnvoll das Vorhandensein einer erstklassig ausgestatteten St. Jakobshalle sein 
mag, stellt sich die Frage, ob die Auslagerung der Vermarktung der Halle das ein-
bringt, was man sich von ihr verspricht. Eine solche externe Bewirtschaftung (z.T. auf 
Provisionsbasis) ist kein Konzept und sie ersetzt kein Konzept. Die Grundlage eines 
Konzeptes muss vom Kanton erarbeitet und gewollt werden. Die diversen Interessen 
von Nutzerinnen und Nutzern sind vom Kanton politisch und wirtschaftlich zu gewich-
ten. Für eine allfällige erneute externe Vergabe bzw. Weiterführung der externen Ver-
gabe stellen diese Grundlagen zugleich zentrale Submissionsunterlagen dar. Es muss 
gewährleistet sein, dass nicht Partikularinteressen bereits in der Ausarbeitung des 
Konzepts ein unrichtiges Gewicht beigemessen wird oder gar die Ausarbeitung des 
Konzepts von Interessenten oder potentiell späteren Auftragsnehmern mitgestaltet 
wird. 
Wir bitten deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 
- wie ein klares Konzept für die „Bewirtschaftung" der St. Jakobshalle vorgelegt wer-

den kann, 
- was dieses beinhaltet und welche Ziele in diesem festgelegt werden, 
- welcher Weg beschritten werden soll, um diese Ziele zu erreichen, 
- welche weiteren grösseren baulichen und technischen Investitionen zur Umsetzung 

der Ziele nötig sind, 
- wie die Verantwortung und die Kompetenzen der Hallenleitung künftig geregelt wer-

den, 
- welchen Einfluss die RV 09 auf die St. Jakobshalle und deren Konzept haben wird, 
- welche Nachfrage die St. Jakobshalle künftig bedienen wird. 

Sibylle Benz Hübner, Markus Benz, Ernst Jost, Stephan Gassmann, André Weis-
sen, Martin Lüchinger, Dieter Stohrer, Beat Jans, Hans Baumgartner, Marcel Rünzi, 
Loretta Müller, Elisabeth Ackermann, Christoph Wydler, Gisela Traub, Michael 
Wüthrich, Dominique König-Lüdin, Ernst Mutschler 

1. Die Behandlung der Vorlage in der Kommission 

Die JSSK hat sich an insgesamt fünf Sitzungen (26. Oktober 2011, 16. November 2011, 15. 
Dezember 2011, 27. Juni 2012 und 19. Dezember 2012) mit der Vorlage befasst.  
Anlässlich der Debatte im Grossen Rat vom 9. November 2011 zum Ratschlag 10.2351.02 
betreffend Sanierung und Modernisierung der St. Jakobshalle Basel; Kredit für die Projektie-
rung hat der Vorsteher des Erziehungsdepartements eine rasche Beantwortung aller mit der 
St. Jakobshalle in Zusammenhang stehenden Anzüge (Anzug 10.5195.01 Urs Müller-Walz 
und Konsorten betreffend Public-Private-Partnership-Modell für den Betrieb der St. Jakobs-
halle, Anzug 11.5084.01 André Weissen und Konsorten betreffend 50-Meter-
Schwimmbecken in der St. Jakobshalle) in Aussicht gestellt.  
An den Sitzungen vom 15. Dezember 2011 sowie 27. Juni 2012 hat die Kommission sich 
durch Regierungsrat Christoph Eymann, Crispin Hugenschmidt, Generalsekretär Erzie-
hungsdepartement, Thomas Riedtmann, Leiter Zentrale Dienste Erziehungsdepartement ein 
aktuelles Bild über die Entwicklung der Situation geben lassen. Mit Datum vom 5. Dezember 
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2012 ist der Kommission die ihr in Aussicht gestellte Stellungnahme des Erziehungsdepar-
tements zugestellt worden.  

2. Stellungnahme des Erziehungsdepartements 

Der Vorsteher des Erziehungsdepartements hält in seiner Stellungnahme vom 5. Dezember 
2012 fest, dass trotz Fehlens eines schriftlichen Dokuments „dem Regierungsrat und in 
Wahrnehmung des Auftrages zur Führung der St. Jakobshalle dem Erziehungsdepartement 
hinreichend klar [sei], wie die St. Jakobshalle geführt werden muss. Mit dem generellen Auf-
trag, in der St. Jakobshalle einerseits Veranstaltungen im nichtkommerziellen Sportbereich 
durchzuführen und andererseits diverse Events präsentieren zu können, ist der wesentliche 
Inhalt eines Konzepts gegeben.“ Der Verzicht auf den Entwurf eines Konzepts „im Sinne von 
präzisen und wortgetreu umzusetzenden Vorschriften“ wird zusätzlich mit dem Gewinn von 
mehr Flexibilität begründet. Der Regierungsrat bekräftigt damit die seit 1975 bestehende 
Doppelfunktion der St. Jakobshalle, welche eine Mehrfachnutzung durch den Breitensport, 
das Institut für Sport und Sportwissenschaften (ISSW) sowie Veranstalter diverser Events 
erlaubt. Das Grobkonzept umfasst die kostengünstige Zurverfügungstellung der Räumlich-
keiten der St. Jakobshalle für den Breitensport sowie die Durchführung von Events im Be-
reich Unterhaltung, Kultur, Versammlungen etc. zu marktüblichen Preisen.  
Zielsetzung und Auftrag der Geschäftsleitung beinhalten die Akquisition und Durchführung 
möglichst vieler Events und weiterer Veranstaltungen auch nicht kommerzieller Art sowie die 
optimale Gestaltung der Belegungsplanung inklusive Auf- und Abbau- resp. Umbauplanung. 
Terminkollisionen und Nutzungseinschränkungen, die aus der Mehrfachnutzung resultieren, 
liessen sich nach Einschätzung des Erziehungsdepartements aber auch „mit einem Konzept 
im Sinne präziser und eng gefasster Nutzungsmöglichkeiten für verschiedene Gruppierun-
gen von Interessierten nicht vermeiden.“. Bei der „Festlegung von Prioritäten und Postpriori-
täten in der Nutzung“ seien vielmehr Flexibilität und Augenmass seitens der Leitung der St. 
Jakobshalle gefragt.  
Eine Quotenregelung wird weder für praktikabel noch sinnvoll erachtet, weil sie letztendlich 
zu einer Vernachlässigung des Breitensports führen könnte, sobald die festgeschriebene 
Quote erreicht wäre.  
Das Mandat soll neu aus Gründen der Flexibilität auch die Vermarktung weiterer Institutio-
nen wie Sportanlagen und –zentren sowie Gartenbäder umfassen.  

Für die detaillierten Ausführungen inklusive nochmalige eingehende und aktualisierte Be-
antwortung des Anzugs wird auf die diesem Bericht beiliegende Stellungnahme verwiesen. 

3. Stellungnahme der Kommission 

Die Kommission hat sich eingehend mit dem Anzug befasst. Dabei erwiesen sich die beste-
henden Verflechtungen und Überschneidungen mit diversen anderen Vorlagen (Ratschlag 
10.2351.02 betreffend Sanierung und Modernisierung der St. Jakobshalle Basel; Kredit für 
die Projektierung, Anzug 11.5084.01 André Weissen und Konsorten betreffend 50-Meter-
Schwimmbecken in der St. Jakobshalle, Anzug 10.5195.01 Urs Müller-Walz und Konsorten 
betreffend Public-Private-Partnership-Modell für den Betrieb der St. Jakobshalle) für die Be-
ratung als erschwerend. Die Kommission hätte deshalb im Sinne einer effizienten, übersicht-
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lichen und umfassenden Vorgehensweise eine Debatte sämtlicher mit der St. Jakobshalle in 
Zusammenhang stehender Geschäfte begrüsst.  

Der Regierungsrat hat sowohl in seiner schriftlichen Stellungnahme vom 5. Dezember 2012, 
den dem Parlament vorliegenden schriftlichen Berichten zu den diversen Vorlagen als auch 
anlässlich der mündlichen Ausführungen in der JSSK immer wieder bestätigt, hinsichtlich der 
Infrastruktur und Nutzung am bestehenden klaren Konzept der Doppelnutzung unter Ver-
zicht auf eine starre Regelung festzuhalten. Der Regierungsrat wurde darin zusätzlich durch 
die positiven Ergebnisse der im Auftrag der Geschäftprüfungskommission durchgeführten 
Wirtschaftlichkeitsprüfung der Finanzkontrolle (Sommer 2009) bestärkt.  

Die Kommission kann die Frage der Anzugsteller nach einem klaren schriftlichen Konzept 
durchaus nachvollziehen. Andererseits möchte sie aufgrund der ausgewiesenen positiven 
Ergebnisse und guten Nutzungsstrukturen auf die zwingende Festschreibung einer starren, 
die nötige Flexibilität stark einschränkenden Reglementierung verzichten. Sie erachtet die 
mehrfach bekräftigten Aussagen der Regierung zur Zielsetzung und zum Auftrag der St. Ja-
kobshalle und die aufgrund der hängigen Sanierung der St. Jakobshalle zusätzliche enge 
parlamentarische Begleitung im Moment für ausreichend.  

 
Im Übrigen verweist sie auf die detaillierten Ausführungen in der Stellungnahme des Erzie-
hungsdepartements vom 5. Dezember 2012. 

4. Antrag 

Gestützt auf die Ausführungen beantragt die Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission 
dem Grossen Rat mit 8 zu 1 Stimme bei 1 Enthaltung den Anzugs 08.5066.01 Sibylle Benz 
Hübner und Konsorten betreffend ein langfristiges Konzept für die St. Jakobshalle als erle-
digt abzuschreiben. 
 
Die Mitglieder der JSSK haben an der Sitzung vom 9. Januar 2013 vorliegenden Bericht ein-
stimmig mit 9 Stimmen verabschiedet und ihren Präsidenten/Präsidentin zum Sprecher be-
stimmt. 
 
Im Namen der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission 

 
Felix Meier 
Präsident 
 
 
Beilage 
Stellungnahme des Erziehungsdepartements zum Anzug Sibylle Benz Hübner und Konsor-
ten betreffend ein langfristiges Konzept für die St. Jakobshalle vom 5. Dezember 2012 
















